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1. Allgemeine Verwaltungs-Sachen.

Auf Grund des §. 19. der Verordnung, betreffend die Tagegelder, die Fuhrkosten und die Umzugskosten der

Reichsbeamten, vom 21. Juni 1875 (Reichs-Gesetzblatt Seite 249), wird die Einreihung der Reichsbeamten
in die unter Nr. III. bis VI. des §. 1. und unter Nr. II. bis VI. des §. 10. dieser Verordnung aufgeführ-

ten Beamtenklassen nach Maßgabe des anliegenden Verzeichnisses hierdurch festgestellt.

Berlin, den 6. Januar 1876.

— —

Der Reichskanzler.
v. Bismarck.
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Verzeichniß der Reichsbeamten.
———————

F. 1. S. 10.

der Verordnung, betreffend die Tagegelder, die Fuhrkosten und die Umzugskosten der Reichs-
beamten vom 21. Juni 1875.

Klasse III. # Klasse II.

Vortragende Räthe der obersten Vortragende Räthe der obersten
Reichsbehörden. i Reichsbehörden.

A. Reichskanzler-Amt.

Vortragende Räthe des Reichskanzler-Amts.
Mitglieder des Bundesamts für das Heimathwesen.
Direktor des Statistischen Amts.

Direktor der Normal-Eichungs-Kommission.
Direktor des Gesundheits-Amts.

B. Auswärtiges Amt.
Vortragende Räthe.

C. Verwaltung des Reichsheeres.

1. Preußen 2c.

Vortragende Räthe des Kriegs-Ministeriums.
Militär-Intendanten.

General-Auditeur der Armee.

Mitglieder des General-Auditoriats.
Feldpröpste.

2. Sachsen.

Vortragende Räthe im Kriegs-Ministerium.
Korps-Intendant.
General-Auditeur.

3. Württemberg.

Abtheilungs-Chef vom Civil im Kriegs-Ministerium.

Intendant.
Direktor des Ober-Kriegsgerichts.

D. Marine-Verwaltung.

Vortragende Räthe der Admiralität.
Direktor der Deutschen Seewarte.

E. Reichs-Eisenbahn-Amt.

Vortragende Räthe.

F. Rechnungshof.
Direktor.

Vortragende Räthe.

G. Reichs-Oberhandelsgericht.

Vize-Präsidenten.
Räthe.
Staatsanwalt.
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H. Post= und Telegraphen-Verwaltung.

Vortragende Räthe.
Ober-Postdirektoren.

J. Verwaltung der Reichs-Eisenbahnen.

General-Direktor.

K. Verwaltung der Reichsbank.

Mitglieder des Reichsbank-Direktoriums.
Beamter des Central-Büreaus für Abnahme der Rechnungen.

Klasse IV. Klasse III.
Mitglieder der übrigen Reichsbehörden. Mitglieder der höheren Reichsbehörden.

A. Reichskanzler-Amt.

Ständige Hülfsarbeiter des Reichskanzler-Amts.
Mitglieder des Statistischen Amts.
Ständige Hülfsarbeiter der Normal-Eichungs-Kommission.
Mitglieder des Gesundheits-Amts.

. Auswärtiges Amt.

Ständige Hülfsarbeiter.

C. Verwaltung des Reichsheeres.

1. Preußen 2c.

Regierungs= und Bauräthe.
Ständige Hülfsarbeiter des Kriegs-Ministeriums.
Militär-Intendantur-Näthe.
Ober= und Korps-Auditeure.

Militär-Oberpfarrer.
Ordinarius und erster Professor beim Kadettenhause in Berlin.

2. Sachsen.

Kriegsgerichts-Räthe beim Ober-Kriegsgericht.
Intendantur-Räthe.
Militär-Oberprediger.
Korps-Auditeur.

3. Württemberg.

Civil-Referent im Kriegs-Ministerium.
Intendantur-Räthe.
Korps-Auditeur.
Räthe beim Ober-Kriegsgericht.
Baurath.

D. Marine-Verwaltung.

Admiralitäts-Räthe.
Intendantur-Räthe.
Hydrographen der Admiralität.
Werft-(Maschinenbau-, Schiffsbau= und Hafenbau-) Direktoren.

2 —
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E. Reichs-Eisenbahn-Amt.

Ständige Hülfsarbeiter.

F. Post= und Telegraphen-Verwaltung.

Ständige Hülfsarbeiter der Centralbehörde.
Ober-Posträthe.
Posträthe.
Post-Bauräthe.
Telegraphen-Ingenieur.

G. Verwaltung der Reichs-Eisenbahnen.

Eisenbahn-Direktoren.

HI. Verwaltung der Reichsbank.

Erste Vorstandsbeamte von Zweiganstalten der Reichsbank.

Klasse IV.
Mitglieder der übrigen Reichsbehörden.

A. Reichskanzler-Amt.

Büreau= Vorsteher,
Geheime expedirende Sekretäre und Kalkulatoren,
Geheime Registratoren
Kanzlei-Vorsteher

Expedirender Sekretär und Kalkulator beim Zoll= und Steuer-Rechnungs-
Büreau.

Büreau-Vorsteher beim Statistischen Amt.

B. Reichstag.

im Reichskanzler-Amt.

Büreau-Direktor.

Registrator und Rendant der Büreaukasse.
Registrator und Kalkulator.
Registrator und expedirender Sekretär.
BVibliothekar.
Vorsteher des stenographischen Büreaus.

C. Auswärtiges Amt.

Expedienten.
Beamte des Central-Büreaus.

Beamte des Chiffrir-Büreaus.
Geheime Registratoren.
Rendant und Buchhalter der Legationskasse.
Vorstand der Geheimen Kanzlei.

D. Verwaltung des Reichsheeres.

1. Preußen 2c.

Expedirende Sekretäre und Kalkulatoren, Ober-Stabsapotheker, Registra-
toren und Kanzlei-Vorstände beim Kriegs-Ministerium.

Bau-Inspektoren.
Militär-Intendantur-Assessoren.
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Divisions= und Garnison-Auditeure.
Divisions= und Garnison-Pfarrer.
Geistliche bei den Kadetten-Anstalten, dem Militär-Knaben-Erziehungs-In-

stitut in Annaburg und dem Invalidenhause in Berlin.
Professoren beim Kadetten-Korps.
Institutsarzt beim Militär-Knaben-Erziehungs-Institut in Annaburg.
Plankammer-Inspektor und Vermessungs-Inspektor beim Generalstabe.
Rendanten, Ober-Buchhalter, Kassirer und Buchhalter bei der General-

Militärkasse.
Rendant bei der Zahlungsstelle des 14. Armee-Korps.

2. Sachsen.
Gouvernements-, Garnison= und Divisions-Auditeure.
Divisions= und Garnison-Prediger.
Professoren beim Kadetten-Korps.
Intendantur-Assessoren.
Kriegs-Zahlmeister.

3. Württemberg.
Intendantur--Assessoren.
Divisions-, Gouvernements= und Garnison-Auditeure.
Kriegs-Zahlmeister.
Bau-Inspektor.

E. Marine-Verwaltung.

Intendantur-Assessoren.
Auditeure.

Pfarrer.
Vorstand des Observatoriums.
Redakteur der Annalen der Hydrographie.
Kartograph beim Hydrographischen Büreau.
Physiker der Admiralität (Elektrotechniker).
Abtheilungs-Vorstände der Seewarte.
Lootsen-Kommandeur.
Ober-Ingenieure (für Maschinenbau, Schiffsbau und Hafenbau).
Etatsmäßige Lehrer an der Marineschule.
Geheime expedirende Sekretäre und Kalkulatoren in der Admiralität.
Geheime Registratoren in der Admiralität.
Geheimer Kanzlei-Inspektor in der Admiralität.

F. Reichs-Eisenbahn-Amt.

Büreau-Vorsteher.
Geheime erpedirende Sekretäre und Kalkulatoren.
Geheime Registratoren.

G. Rechnungshof.

Geheime Revisoren und Kalkulatoren.
Geheime Registratoren.
Kanzlei-Vorsteher.

H. Reichs-Oberhandelsgericht.

Subalternbeamte 1. Klasse.
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Hülfsarbeiter der

Sekretäre der höheren Reichsbehörden.

— 12 —

# 10.

J. Verwaltung des Reichs-Invaliden-Fonds.

Erster, zweiter und dritter Büreau-Beamter.

K. Post= und Telegraphen-Verwaltung.

Geheime expedirende Sekretäre und Kalkulatoren, Geheime Registratoren
und Geheime Kanzlei-Direktoren bei der Centralbehörde.

Direktor des Post-Zeitungsamts.
Inspektor des Post-Zeitungsamts.
Vorsteher des Postanweisungs-Amts.
Direktor des Post-Zeug-Amts.
Vorsteher von Postämtern 1. Klasse und von Bahn-Postämtern (Post-

Direktoren).
Vorsteher von Telegraphen-Aemtern 1. Klasse (Telegraphen-Direktoren).
Post-Inspektoren.
Telegraphen-Inspektoren.
Rendant bei der General-Postkasse.
Rendanten bei den Ober-Postkassen.

L. Verwaltung der Reichs-Eisenbahnen.

Ober-Maschinenmeister.
Vorsteher des betriebstechnischen Büreaus der General-Direktion.
Vorsteher des bautechnischen Büreaus der General-Direktion.
Eisenbahn-Bau= und Betriebs-Inspektoren.
Telegraphen-Ober-Inspektor.
Güter-Inspektoren.
Hauptkassen-Rendanten.
Generaldirektion. l

M. Verwaltung der Reichsbank.

Büreau-Vorsteher, Kassirer, Buchhalter, Kalkulatoren, Geheime Registra-
toren, Geheime expedirende Sekretäre und Vorsteher der Geheimen Kanzlei
der Hauptbank.
Zweite Vorstandsbeamte von Zweiganstalten der Reichsbank.

Klasse V. 1 Klasse V.Sekretäre der höheren Reichsbehörden.

A. Reichskanzler-Amt.

Geheime Sekretariats= und Registratur-Assistenten), .
Geheime Kanzlei-Sekretäre . im Reichskanzler-Amt.

Sekretariats-Assistent beim Zoll= und Steuer-Rechnungs-Büreau.
Büreaubeamte beim Statistischen Amt.
Expedirender Sekretär und Kalkulator bei der Normal-Eichungs-Kom-

mission.
Büreaubeamte bei dem Gesundheits-Amt.

B. Reichstag.
Kanzlei-Sekretäre.

C. Auswärtiges Amt.

GeheimerRegistratur Assistent.
Kassen-Sekretär.
Geheimer Kanzlei-Inspektor.
Geheime Kanzlei-Sekretäre.
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D. Verwaltung des Reichsheeres.

1. Preußen 2c.

Baumeister.
Bautechniker als Zeichner und Sekretär beim Kriegs-Ministerium.

Nicht etatsmäßig angestellte Baumeister und Bau-
führer.

Kalkulatoren der Natural-Kontrolle.

Kanzlei-Sekretäre des Kriegs-Ministeriums.
Militär-Intendantur-Sekretäre und Registratoren.

Proviantmeister Reserve-Magazin-Rendanten und Proviant-Amts-Kon-trolöre

Garnison-Verwaltungs-Direktoren, Garnison-Verwaltungs-Ober-Inspek-
toren, Garnison-Verwaltungs- Inspektoren und selbständige Kasernen-
Inspektoren.

Rendanten und Kontrolöre bei den Montirungs-Depots.

Korps-Stabsapotheker.
Ober-Lazareth-Inspektoren und allein stehende Lazareth-Inspektoren.
Rendant beim medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Institut.
Zahlmeister.
Büreau-Vorsteher und Expedient, Inspektor der technischen Anstalten,

Ingenieur-Geographen, Registratoren und etatsmäßige Lithographen
beim Generalstabe.

Geheim-Sekretäre bei der General-Militär-Kasse und Buchhalter bei der
Zahlungsstelle 14. Armee-Korps.

Betriebs-Inspektoren, Maschinenmeister und erste Revisionsbeamte bei den
Gewehrfabriken.

Technischer Beamter der Militär-Schießschule.
Geheime erpedirende Sekretäre und Registratoren beim General-Auditoriat.

Militärgerichts-Aktuarien.
Lehrer (ausschließlich der Elementarlehrer) und Rendanten beim Ka-

detten-Korps.
Erzieher beim Kadetten-Korps.

Rendant bei der Kriegs-Akademie.
Rendant bei der vereinigten Artillerie= und Ingenieur-Schule.
Rendant beim Militär-Knaben-Erziehungs-Institut in Annaburg.
Stall= und Dressirmeister bei Reit-Instituten.

Korps= und Ober-Roßärzte.
Verwaltungs-Inspektor bei der Militär-Roßarzt-Schule.
Rendant der Artillerie-Werkstatt zu Spandau.
Rendanten und Betriebs-Inspektoren der Pulver-Fabriken.
Sekretäre bei den Festungs-Inspektionen und Fortifikationen.
Rendanten bei den Invalidenhäusern in Berlin und Stolp.

Administratoren, Ober-Inspektoren, Ober-Roßärzte, auf Lebenszeit ange-
stellte Wirthschafts-Inspektoren, Rechnungsführer und Roßärzte bei den
Remonte-Depots.

Mit der Administration eines Remonte-Depots interi-
mistisch beauftragte Wirthschafts-Inspektoren. .

2. Sachsen.

Sekretäre, Registratoren und Kalkulatoren bei dem Kriegs-Ministerium
und dem Kriegs-Zahlamt.
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Intendantur-Sekretäre und Registratoren.
Militär-Buchhalter.
Sekretäre beim Generalstabe.

Sekretäre und Registratoren beim Ober-Kriegsgericht.
Militärgerichts-Aktuarien.
Ingenieur-Geographen.
Fortifikations-Sekretäre.
Zahlmeister.
Korps= und Ober-Roßärzte.
Proviantmeister, Kontrolöre und Rendanten.
Garnison-Verwaltungs-Direktoren, Ober-Inspektoren und Inspektoren bei

den Garnison-Verwaltungen als Vorsteher, sowie selbständige Ka-
sernen-Inspektoren.

Ober-Lazareth-Inspektoren und selbständige Lazareth-Inspektoren.
Ober-Apotheker.
Sektions-Chef, Rendant und Sekretär beim Montirungs-Depot.
Betriebs-Inspektor, Rendant und Sekretär bei den technischen Instituten

der Artillerie.

Rendant und Oberlehrer beim Kadetten-Korps.
Direktor bei der Garnisonschule in Dresden.

Rektor und Oberlehrer beim Militär-Knaben-Erziehungs-Institut zu Klein—
struppen.

3. Württemberg.
Sekretäre und Registratoren des Kriegs-Ministeriums und der Intendan-

turen und Beamter für Bearbeitung der Invalidensachen im Kriegs-
Ministerium.

Kassirer und Buchhalter im Kriegs-Zahlamt.
Kalkulator bei der Intendantur.

Sekretär beim Ober-Kriegsgericht.
Zahlmeister.
Korps= und Ober-Roßärzte.
Proviantmeister, Kontrolöre und Magazin-Rendanten.
Rendant und Kontrolör bei dem Montirungs-Depot.

Garnison-Verwaltungs-Direktoren, Ober-Inspektoren und Inspektoren.
Ober-Lazareth-Inspektoren und Lazareth-Verwaltungs-Inspektoren.
Korps-Stabsapotheker.

E. Marine-Verwaltung.

Expedirende Sekretäre in der Admiralität und bei der Deutschen Seewarte.
Intendantur-Sekretäre.

Intendantur-Referendarien. I
Intendantur-Registratoren.
Rendanten und Kontrolöre.

Baumeister.
Ingenieure und Unter-Ingenieure (für Maschinen- und Schiffsbau.)

Hülfsarbeiter (Assistenten) der Deutschen Seewarte.
Ober-Lazareth-Inspektoren.
Garnison-Verwaltungs-Vorsteher.
Geheime Kanzlei-Sekretäre in der Admiralität.
Gerichts-Aktuarien.
Ober-Zahlmeister und Zahlmeister.
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Geheime Registratur-Assistenten in der Admiralität.
Zeichner in der Admiralität.

F. Reichs=Eisenbahn=Amt.

Sekretariats= und Registratur-Assistenten.
Kanzlei-Sekretäre.

G. Rechnungshof.
Kanzlei-Sekretäre.

H. Reichs-Oberhandelsgericht.

Kanzlei-Sekretäre.

J. Verwaltung des Reichs-Invaliden-Fonds.

Vierter Büreau-Beamter.

Kanzlei-Sekretäre.

K. Post= und Telegraphen-Verwaltung.

Geheime Kanzlei-Sekretäre bei der Centralbehörde.
Geheime Registratur-Assistenten bei der Centralbehörde.
Baumeister und Zeichner bei der Centralbehörde.

Büreau und Rechnungsbeamte l. Klasse in den Büreaus der Central-
ehörde.

Kontrolör und Kassirer beim Post=Zeitungs=Amt.
Büreau= und Rechnungsbeamte I. Klasse bei den Ober-Postdirektionen.

Buchalter bei der General-Postkasse und den Ober-Postkassen.
Kassirer (auch mit dem Titel „Post-Inspektor“) bei den Orts-Post= und

Telegraphen=Aemtern.
Ober-Post= und Ober-Telegraphen-Sekretäre bei Post= und Telegraphen-

Aemtern I. Klasse.

Vorsteher der Post= und Telegraphen-Aemter II. Klasse (Postmeister und
Telegraphen-Vorsteher).

Kommissarische Vorsteher von Militär-Postämtern. i

Post-Sekretäre und Telegraphen-Sekretäre.

L. Verwaltung der Reichs-Eisenbahnen.

Eisenbahn-Baumeister.
Stellvertreter der Vorsteher des betriebs= und des bau=technischen Büreaus.
Maschinenmeister.
Betriebs-Kontrolöre.

Eisenbahn-Sekretäre und Maschinen-Ingenieure.
Werkstätten-Vorsteher.
Stations-Vorsteher I. Klasse.
Telegraphen-Kontrolöre.

Baumeister, Ingenieure und Architekten.
Maschinen-Ingenieure.

M. Verwaltung der Reichsbank.

Buchhalterei= und Registratur=Assistenten, Unter=Kalkulatoren, Kanzlei-Sekretäre und Kanzlei-
Assistenten der Hauptbank.

Kassirer, Buchhalter und Kalkulatoren von Zweiganstalten der Reichsbank.
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Klasse VI. Klasse VI.
Subalternen der übrigen Reichsbehörden. Subalternen der übrigen Reichsbehörden.

A. Reichskanzler-Amt.

Kanzlei-Diätare des Reichskanzler-Amts. 1

Kanzlei-Sekretäre beim Statistischen Amt.
Kanzlei-Sekretäre bei der Normal-Eichungs-Kommission.
Kanzlei-Sekretär bei dem Gesundheits-Amt.

B. Auswärtiges Amt.

Nicht etatsmäßige Assistenten in den Büreaus, der

Kasse und der Kanzlei (Diätare, Supernumerare,
Militär-Anmärter.)

C. Verwaltung des Reichsheeres.

1. Preußen 2c.

Kalkulatur-Assistenten der Natural-Kontrolle.
Sekretariats= und Registratur-Assistenten der Militär-Intendanturen.
Kanzlisten der Militär-Intendanturen.

Kanzlei-Diätare des Kriegs-Ministeriums, Büreaue
Diätare und Kanzlei-Diätare der Militär-Inten-

danturen.
Depot-Magazin-Verwalter und Proviantamts-Assistenten.
Nicht selbständige Kasernen-Inspektoren.
Nicht alleinstehende Lazareth-Inspektoren.
Montirungs-Depot-Assistenten.
Kassen-Assistenten bei der General-Militärkasse und bei der Zahlungs-

stelle 14. Armee-Korps.

Revisions-Beamte (Ober-Büchsenmacher) bei den Gewehr-Fabriken.
Munitions-Revisoren bei den Munitions-Fabriken.
Registrator bei der Artillerie-Prüfungs-Kommission.
Zeughaus-Büchsenmacher bei den Artillerie-Depots.
Kanzlei-Sekretäre beim General-Auditoriat.
Sekretär, Registrator, Kanzlisten und Registraturgehülfe bei der General-

Inspektion des Militär-Erziehungs= und Bildungs-Wesens.
Registrator, Journalist und Kanzlei-Sekretäre beim Kadetten-Korps.
Kassen-Sekretäre beim Kadettenhause in Berlin.

Büreau-Hülfsarbeiter beim Kadettenhause in Berlin.

Rendantur-Gehülfe und Rechnungsführer bei der Bekleidungs-Kommission
des Kadettenhauses in Berlin.

Feldwebel-Lieutenants und Hausverwalter, Sergeanten und Kompagnie=
Verwalter bei den Kadetten-Anstalten.

Registrator und Kanzlist bei der Ober-Militär-Examinations-Kommission.
Kanzlisten bei der Kriegs-Akademie.
Elementarlehrer bei den Kadetten-Anstalten.
Lehrer bei dem Militär-Knaben-Erziehungs-Institut in Annaburg und

bei den Garnison-Schulen.
Lehrerinnen bei den Garnisonschulen.
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Inspektor, Sekretär und Wundarzt beim Militär-Knaben-Erziehungs-In-
stitut in Annaburg.

Materialien= und Fabrikaten-Verwalter, Sekretäre und Materialienschrei-
ber der Artillerie-Werkstätten und Pulver-Fabriken.

Büreau-Assistenten bei den Festungs-Inspektionen und Fortifikationen.
Inspektor beim Invalidenhause in Berlin.

Auf Kündigung angestellte Wirthschafts-Inspektoren, Rechnungsführer und
Roßärzte bei den Remonte-Depots.

2. Sachsen.

Sekretariats= und Registratur-Assistenten und Kanzlist bei der Inten-
dantur.

Kanzlei-Diätare beim Kriegs-Ministerium und Bü-
reau-Diätare bei der Intendantur.

Assistent beim Kriegs-Zahlamt.
Kupferstecher beim topographischen Büreau des Generalstabes.
Kanzlist beim Ober-Kriegsgericht. 6

Proviant-Amts-Assistenten und Depot-Magazin-Verwalter.
Kasernen= und Lazareth-Inspektoren, soweit sie nicht zu Klasse V. ge-

hören.
Assistenten beim Montirungs-Depot.

Assistent beim Kadetten-Korps.
Feldwebel-Lieutenants beim Kadetten-Korps.
Lehrer bei dem Kadetten-Korps, bei den Garnison-Schulen in Dresden

und Königstein und dem Militair-Knaben-Erziehungs-Institut in Klein-
struppen, soweit sie nicht zu Klasse V. gehören.

Hülfslehrer bei diesen Anstalten.

Haupt-Inspektor beim Militär-Knaben-Erziehungs-Institut in Klein-

struppen.
Zeughaus-Büchsenmacher.

3. Württemberg.

Sekretariats= und Registratur-Assistenten bei den Intendanturen.
Assistent beim Kriegs-Zahlamt. ·

Kanzlisten des Kriegs-Ministeriums, der Intendantur und des Kriegs-

Zahlamts.
Büreau= und Kanzlei-Diätare bei den Intendanturen.

Bauführer.
Ingenieur-Aspiranten und Techniker.

Assistenten und Depot-Magazin-Verwalter bei den Proviant-Aemtern.

Montirungs-Depot-Assistenten.
Kasernen= und Lazareth-Inspektoren.
Zeughaus-Büchsenmacher.

D. Marine-Verwaltung.

Intendantur-, Sekretariats= und Registratur-Assistenten.

Lazareth= und Kasernen-Inspektoren.
Unter-Zahlmeister.

3 *
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Ober-Lootsen.

Lazareth-Apotheker.
Elementarlehrer.
Werft-Sekretäre.
Werft-Büreau-Assistenten.
Obermeister.
Konstruktionszeichner.

Vorstände der Agenturen der Seewarte.
Geheime Kanzlei-Diätare.

Kanzlisten der Intendanturen und der Deutschen Seewarte.

Intendantur-Applikanten. 6

E. Reichs-Eisenbahn-Amt.

Kanzlei-Diätare. 1

F. Rechnungshof.

Kanzlei-Diätare. #

G. Reichs-Oberhandelsgericht.

Kanzlei-Diätare. #

H. Post= und Telegraphen-Verwaltung.

Bauschreiber bei der Centralbehörde.

Büreau- T Rechnungs-Beamte II. Klasse in den Büreaus der Central—
behörde

Büreau= und Rechnungs-Beamten II. Klasse und Kanzlisten bei den

Ober-Postdirektionen.
Vorsteher der Post= und Telegraphen-Aemter Ul. Klasse (Postverwalter

und Telegraphen-Verwalter).
Ober--Telegraphisten.
Post= und Telegraphen-Assistenten.
Telegraphisten.

Post-Praktikanten. 6
Posteleven.
Büreau= und Kanzlei-Diätare.
Postanwärter.
Postgehülfen.
Postagenten.
Telegraphen-Kandidaten.
Telegraphen-Gehülfen. .

Telegraphen-Gehülfinnen. Angestellte Telegraphen-Gehülfinnen in Baden.

J. Verwaltung der Reichs-Eisenbahnen.

Hauptkassen-Assistenten.
Betriebs-Sekretäre.

Kanzlisten des Central-Büreaus.
Werkmeister.
Stations-Vorsteher II. Klasse und Stations-Aufseher.
Stationskassen-Rendanten und Güter-Expedienten I. und II. Klasse.
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Stations-Assistenten für den Expeditions= und Stationsdienst.
Materialien-Verwalter I. und II. Klasse.

Bahnmeister.
Lokomotivführer.
Zugführer.
Telegraphisten.

Bauführer.
Feldmesser und Feldmesser-Gehülfen.
Bau-Assistenten. «

Maschinen-Jngenieur-Assistenten.
Zeichner.
Büreau-Assistenten und Diätare.
Kanzlei-Assistenten und Diätare. .

Diätare für den Expeditions- und Stationsdienst.

Hülfsbahnmeister.

K. Verwaltung der Reichsbank.

Geldzähler bei der Hauptbank und den Zweiganstalten.
Buchhalterei-Assistenten, Unter-Kalkulatoren und Kanzlisten bei den Zweig-

anstalten.
Diätare.

Das Reichskanzler-Amt hat die aus Anlaß von Spezialfällen zu seiner Entscheidung gestellte Frage, bis zu

welchem Zeitpunkte Kaiserlichen Beamten, welche im Wege des gerichtlichen Strafverfahrens das Amt ver-
lieren oder welche im Disziplinarverfahren mit Dienstentlassung bestraft werden, das Diensteinkommen zu be-
lassen sei, dahin beantwortet, daß solche Beamte Anspruch auf Diensteinkommen nur bis zu dem Tage haben,
an welchem das verurtheilende Erkenntniß oder die Entscheidung der Disziplinarbehörde, durch welche die
Dienstentlassung ausgesprochen wird, die Rechtskraft erlangt, weil der mit diesem Tage eintretende Verlust
des Amts den Verlust aller mit dem Amte verbundenen Rechte, mithin auch des Diensteinkommens umfaßt.
' Die Bestimmung im 8. 5. des Reichsgesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der Reichsbeamten,

vom 31. März 1873, nach welcher die Zahlung des Gehalts monatlich oder vierteljährlich im voraus er-
folgt, giebt dem seines Amts verlustig gegangenen oder entlassenen Beamten kein Recht, einen ihm über den
Tag der Rechtskraft hinaus gezahlten Gehaltstheil zu behalten, da die Vorauszahlung unter der bei ihm
nicht zutreffenden Voraussetzung erfolgt ist, daß er bis zum Ende des Zeitraums, für welchen die Zahlung
geleistet worden, im Amte bleiben werde.

Von dem Reichskanzler-Amt sind auf Grund des Gesetzes, Maßregeln gegen die Reblauskrankheit betreffend,
vom 6. März v. J. (R.-G.-Bl. S. 175) ständige Aufsichtsorgane und Sachverständige ernannt worden, welche
gewisse ihnen zugewiesene Weinbaugebiete in Bezug auf das Auftreten der Reblauskrankheit zu überwachen
bezw. bei den erforderlich werdenden Untersuchungen mitzuwirken haben. Es sind dies:

1. für die preußischen Provinzen Sachsen, Schlesien und Brandenburg:
Aufsichts-Kommissar: Stadtrath a. D. Tränhardt zu Naumburg a. S.,

Sachver ständige. Dr. Taschenberg zu Halle a. S. und Dr. Gallus zu Som-
merfeld;
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10.

11.

12.

13.

14.
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für die preußischen rechtsrheinischen Weinbau-Gegenden:
Aussichts-Kommissar: Weingutsbesitzer Lade zu Geisenheim,
Sachverständiger: Professor Dr. Kirschbaum zu Wiesbaden;

. für die preußischen linksrheinischen Weinbau-Gegenden:
Aufsichts-Kommissar: Rentner Weinkauff zu Kreuznach,
Sachverständiger: Seminarlehrer Dr. Bach zu Boppard;

für die bayerische Pfalz:
Aussichts-Kommissar: Weingutsbesitzer und Reichstags-Abgeordneter Dr. Buhl zu

Deidesheim,
Sachverständiger: Landwirthschaftslehrer an der Kreis-Gewerbeschule zu Kaiserslautern

Niepeiller;

für den bayerischen Regierungsbezirk Unterfranken:
Aussichts-Kommissar: Königl. bayerischer Weinbau-Inspektor und Kellermeister Engel-

mann zu Würzburg;

für das Königreich Sachsen:
Aussichts-Kommissar: Freigutsbesitzer Freiherr von Hagen zu Obermeißa;

.für die Ober-Amtsbezirke Böblingen, Cannstadt, Eßlingen, Leonberg, Ludwigsburg, Mar-
bach, Stuttgart Stadt und Amt, Waiblingen des württembergischen Neckarkreises und die
Ober-Amtsbezirke Gmünd und Schorndorf des Jaxtkreises:

Aussichts-Kommissar: Königl. württembergischer Forstrath und Professor an der land-
und forstwirthschaftlichen Akademie zu Hohenheim Dr. Nördlinger zu Hohenheim;

für die übrigen Ober-Amtsbezirke des Neckar= und des Jaxtkreises:
Aufsichts-Kommissar: Königl. württembergischer Oekonomierath Mühlhäuser zu

Weinsberg; «

für den württembergischen Donaukreis mit Ausnahme der Ober-Amtsbezirke Geislingen,
Göppingen und Kirchheim:

Aussichts-Kommissar: Schultheiß Maier zu Hennigkofen, Oberamts Tettnang;

für den württembergischen Schwarzwaldkreis und die unter 9. benannten Ober-Amtsbezirke
des Donaukreises:

Aussichts-Kommissar: Gemeinderath Wekler zu Reutlingen;

für das Großherzogthum Baden übt die Funktionen des ständigen Aufsichtsorganes das.
Großherzogliche Handels-Ministerium zu Carlsruhe aus;

für das Großherzogthum Hessen:
Aufsichts-Kommissar: Bürgermeister und Gutsbesitzer Möllinger zu Pfeddersheim;

für die Herzoglich Sachsen-Coburg-Gothaische Enclave Königsberg:
Aufsichts-Kommissar: Bürgermeister und Weingutsbesitzer Ronge zu Königsberg;

für Elsaß-Lothringen:
Aufsichts-Kommissar und Sachverständiger: Bürgermeister und Weingutsbesitzer Oberlin

zu Beblenheim.
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Uebersicht

der in den deutschen Münzstätten bis zum 8. Januar 1876

stattgehabten Ausprägungen von Reichsmünzen.

Golbmnzen. Silbermünzen. Nickelmünzen. Kupfermünzen.
1 ber Hiervon
zu * auf Privat- “
uW " " Doppel- rechnung 5 1 50 20 10 5 Dv 2 1

mun 1676 find Uonen. Kronen. geprägt. Mark. Mark. Pfennlg- Pfennig- Pfennig- fennig- Pfennig- fenmig-=
ge#röst worden in: stücke. stücke. stücke. stücke. stücke. stücke. stücke. stücke.

Mark. Mark. Mark. Mark. Mark. Mark. Pf. Mark. af.] Mark. Pf.] Mark. Pf] Mark. Pf] Mark. Pf.

I « «
I

«)serciu... 2.407. 160 — 2.407., 180 — 667.620 576.87750 — — i 91.553|90 3.59820 3l.49310

b) Hannover — — — 266. 570 — 66.244 oo — — 10 n oo 0. 800 6.39 oo 1.755%00

e) Srankfurt — — — — 300.000100.00000 — 4 — — —.*.4% 2.800%0

 —— 542.480 — 482.115 — — 138.000 0000 00 1.200oo 18 roosoos 4220oo—

e) Dresden — 364.530 — — — 50.000 00 — — * 16.600% 2.boo oo —-

0Stvttgskt.. — — — — 16.216 — — —33770·00 6.020% 2. 68 oo 4.61500

 arl#he — — — — — z%vohr “5%oF é.shoo %

d) Darmstadt. — — — — — — — — 19.oss 40 —| 3.468 20 1 754|13

) Hamburg — — — — — 189. 074 50 — — 61%% — — — "

Eumme 1. 2 949.660 364.530 266.570 1. 103.636 820. 196 oo 14.500 oo0 123. ars v 170.o78 osl 45 261 ro 16.217/23

2. Verher waren

geprägt in:

5—2 . J2447. 3920.780 102. 707. 220 76.865. 320 #-451.910 %%0%% 2.367.105/0 1.975. se 1.340.40180 512 640 10
) Hannover. 123.760.140 — 4.-5%. a10 S100|2.30 Söloo 712.207 635.563 330 6286. 876701 364. 85160

e) Frankfurt 167.445.460 5.957 220 — —I 7.067. 6641.2. 83 1.089. oses 1.063. 511104] 383. 976165

 München — 3.708 355 314. 861. 641 2. 334. 07650 5. 263. 616180 1.742 2710 741 zrs eo 3298 234001 204. 68213

e) Dresden. 44.995.160 17. 001 960 — 2.469.345 7.885.314 46000%00%%%0 30% 247461 123.00674

454 Stuttgart.46.818· 30570 — 2 151.905 L 50 3.067 94320 1.576 oo oo 66-s0 60%3obi bo 192.555/80

 Karlsruhe 21.401.3600 75 100 — 1570.9330 1-0178500 1.59.32860 801 * 64. 3 0 362.910/60 167.886 08

9) Darmstadt 16.766. 380 6.528.120 — 740.175 4 192 108 87. 530100 G647. 19560%73 45% 35.14800| 55.287%00
9 Hamburg 6 257.6300S.646.860%%0S. 7004 450 81 12. 418 56

Summe 7. . 1.CO0ö0 %= S. 1010,O5US 10. 810. 380 0020. 193. 938 — 76 6807.0.041 bo 4. 513.1287/ 2.477 00178

Etlamunt *. Aus. ·

prägung 7.10. 260 939 180 . 273,. 5052s U 57S0. 26 43800 12. 845. 50570 7.260.120990 %% 2. 493.219 0·

1.779.079.440Mark. 166.606.013 Mark. 20., 105. Mark 60 Ff..522 Nark 45 pf.
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3. Finanz:.

Nachweisung der bis Ende Dezember 1875 stattgehabten Ausführung des Gesetzes,

Bezeichnung der Staaten.

2.

Betrag

des ausgegebenen

Landespapiergeldes

(auf Mark reduzirt).

Mark.

3.

Definitiver Antheil

an

Reichskassenscheinen

Mark.

nach §. 1 des Gesetzes.

4.

Maximal-Betrag

Vorschüsse

Mark.

der zu gewährenden

nach §. 3 des Gesetzes.

B#.

 %#NJ#S#"—

Preußen 61.434.000 72.000.517 92 — —

Lauenburg — 144.976 79 — —

Bayern 36.000.000 14.197.536 95 14.534.975 37
Sachsen. 36.000.000 7.479.838 04 19.013.4411

Württemberg 10.285.713 5.321.235.4 3.309.65144
Baden 11.142.85 4.276.683 70 4.577. 449 53
Hessen 7.371.429 2.495.657 29 3.250.5144
Mecklenburg-Schwerin . 3.000.000 1.631.988 1 912.007 88

Großherzogthum Sachsen 1.800.000 837.401 47 641.732 35
Mecklenburg-Strelitz 2.400.,000 283.779 50 1.410.81367
Oldenburg — 915.074 93 — –

Braunschweig — 3.000.000 913.120 29 1.391.253 14

Sachsen-Meiningen 1.800.000 549.981 89 833.345 41
Sachsen-Altenburg 1.456.800 415.863 88 693.957 41
Sachsen-Koburg-Gotha 1.800.000 510.134 20 859. 910 53
Anhalt . 2.850.000 595.278 00 1.503. 148 00

Schwarzburg- Sondershausen 450.000 196.607 91 168.928. 06

Schwarzburg= Rudolstadt 600.000 220.988 22 252.674 52
Waldeck . . 630.000 164.5172 310.32179

Reuß ältere Linie 390.000 131.94977 172.033 49
Reuß jüngere Linie 960.000 260.5 1697 466.322002

Schaumburg-Lippe )3 1.020.000 93.808 00 617.46113
Lippe . — 325.19267 — —

Lübeck — 152. 619 78 — —

Bremen — 358. 161 09 — —

Hamburg . — 991.87348 — —

Elsaß-Lothringen . — 4.534.695 92 — —

Summe 184. 390. 800 120.000.000 00 54.919.94172
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Wesen.

betreffend die Ausgabe von Reichskassenscheinen, vom 30. April 1874. (R. G. Bl. S. 40.)

5. 6. 7. 8. 9.

Auf den definitiven Antheil (Spalte 3) Zum Ersatz von Landespapiergeld
Von dem sind angewiesen: Auf die nach sind noch erforderlich:

Landespapiergelde b. Spalte 4 zu ge- a

(Spalte 2)  zur baaren Zahlung währenden Vor- # s

sind eingezogen in Reichslassen- auf die Reichs- schüsse sind auf auf den definiti- zur Erfüllung des Bemerkun gen.
und vernichtet scheinen auf die Hauptkasse für Rech ven Antheil Maximal-Betrages

(auf Mark Königlich preußische nung der Königlich die Reichs-Haupt- (Spalte 3) der «

reduzirt). Kontole der Staats= preu ßischen Kontrole  kasse angewiesen in Reichskassen= Vorschüsse.
papiere hierselbst. hierselbst. scheinen.

Mark. Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf.

» Zul.

49.613.72160.180.23500 292 — —11820 R — 1 Mark vernichtetes

— 144. 975 00 1791 — — — A Lendespapiergeid ist

19.345.5361 14. 197. 5335 00 1 95.431.999|37 — — 11.102.976 oos noch unersetzt
24.299.952 7.479.835 00 3 0411.213.409|1 — — 7.800.032 0
9.240.004 00 0% 42 Go

10.389.9171414276.60 00 3 70|4075.48896 — — 501. 960 57

5.178.000 2.495.655 00 2 291 1.788. 228147 — — 1.462.286 00
2.175.000 1.631.985 00 318 362.00788 — — 550.000 00

885.000 837.400 00 1 431.73/% G610.000 00
1.740.000 283.775 00 4 50 970.813|67 — — 440.000 00

— 915.070 00 4  — — — —

2.400.000 913.120 00 10 29 991.25314 — — 400.000 00

1.035.000 549.980 00 1 89 323.345|41 — — 510.000 00

1.155.066 415.860 00 3 88 492.80141 — — 201.156 00
1.177.500 510. 130 00 4201 444.91053 — — 415.000 00

1.740.000 595.275 00 3006314|00 — — 740.000 0
288.000 196.605 00 2 91 60.928|06 — — 108.000 00

415. 989 220.985 00 3 221 130.00052 — — 122.674 00

290. 193 164. 515 00 2 32 83.783|79 — — 226.538 00

292.782 131.950 00 — 03 107.221|49 — 64.812 00

6500.000 260.5150 1 94 226.322|02 — — 240.000 00
429. 630 93.805 00 300 — — 393.580 00

325.190 00 2 67 —- — — — — —

— 152. 615 00 4 713 — — —

— 358. 160 00 ioo — — — — —-

— 991.870 00 3 481 — — — — — —

— 4. 534. 695 oo 0 — — — — — —

132. 691. 2864 108. 179. 650 00 70 0028.333. 785 15 11. 820. 280 00] 26. 586. 156 57
1 Die ausgegebenen Reichskassenscheine (Kol. 6.3) haben bestanden:

1. in 10.496.532 Abschnitten à 5 Mart X.. 52.489.660 Mark.
2. „ 2.087.497 20 V72 41.749.940 „

J., 3276.941 „ à 35s 13.947.050

fW 1007-F Mari.
Ferner sind der Reichs = Hauptkasse überwiesen:

4. zur Erstattung der nich Kol. 6 geleisteten Zah-
sengen- 14 Abschnitter àe 5 Mark 70 „

5. in Abrechnung auf die nach Kol. 7. geleisteten Vor-
schüsse: 400,000 Abschnitte à 20 Mar . 20.00.000 „

Zusammen 128 179 720Mark.

4
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Vom 24. bis 31. Dezember 1875 hat die Preußische Bank an Gold angekauft:
in Münzen in Barren

für 3.432.191 Mark für 108.403 Mark.
Vorher seit dem 18. September 1875 „ 46.128.525 „ „ 19.358.117 „

Zusammen vom 18. September bis Ende 1875 für 49.560.716 Mark für 19.466.520 Mark.
Die Reichsbank hat vom 3. bis 7. Januar 1876 an Gold angekauft: -

in Münzen. in Barren.

für 1,794,784 Mark. für —

AA. Zoll= und Steuer-Wesen.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 20. v. Mts. und J. beschlossen, das amtliche Waarenver—-

zeichniß in nachstehender Weise zu ergänzen bezw. abzuändern:
1. Auf Seite 169 ist die Anmerkung 1 zu „Oel“ zu fassen:

Oel in Blechkisten wird wie Oel in Flaschen behandelt. (Siehe auch Rizinusöl.)
2. Auf Seite 195 ist der Artikel „Rizinusöl“ zu fassen:

Rizinusöl (Springkörneröl, Castoröl, oleum palmae christi s. ricini) in Fässern,
dergleichen in Blechdosen von mindestens 30 Pfund Bruttogewicht und in
Flaschen oder Kruken von mindestens einem Zentner Bruttogewicht 26. a. 2.

—in kleineren Blechdosen, Flaschen oder Krukken 26. a. 1.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 20. v. M. u. IJ. in Betreff der Tarifirung von grauer

Packleinwand mit farbigen Streifen beschlossen, die Anmerkung zu Zeug= 2c. Waaren, 3. Leinenwaaren auf
Seite 271 und 272 des amtlichen Waarenverzeichnisses durch Annahme nachstehender Fassung abzuändern:

Anmerkung zu 3. Graue Packleinwand (Sackleinwand), gebleichtes oder ungebleichtes
Segeltuch, ungebleichte Leinwand, dergleichen Zwillich oder Drillich, welche der Länge nach von
einem nicht über 5 Cm. breiten oder zwei zusammen nicht über 5 Cm. breiten Streifen von

farbigem Leinengarn durchzogen sind, werden nicht als gefärbte Waaren behandelt. Dasselbe
gilt von leinenen (ungebleichten oder gebleichten) Gurten, Schläuchen und Tragbändern, welche
der Länge nach von einem nicht über 2 Cm. breiten oder von 2 zusammen nicht über 2 Cm.

breiten Streifen von farbigem Leinengarn durchzogen sind. Ferner bleiben Streifen von farbigem
Leinengarn, welche nur an den oberen oder unteren Enden über die Breite des Gewebes hinweg-

gehen außer Betracht. Streifen von verschiedenfarbigem Leinengarn, zwischen welchen das
ungefärbte Grundgewebe nicht hervortritt, sind als ein Streifen anzusehen.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 20. v. M. und IJ. beschlossen, vom 1. Januar d. J. ab die

Steuer für den zur Fabrikation von Bleizucker und Bleiweiß verwendeten Branntwein unter denselben Maß-
gaben und Kontrolen zu vergüten bezw. zu erlassen, unter welchen nach dem Bundesrathsbeschluß vom
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31. März 1870 die steuerfreie Verwendung des Branntweins zur Alkaloiden-Fabrikation zugelassen ist, jedoch
dabei zu bestimmen, daß die zuvorige Denaturirung des Branntweins mit 1 Kilo Kampfer auf je 1000 Liter
Spiritus zu 50 péCt. Tralles zu erfolgen habe.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 20. v. M. und J. beschlossen, bezüglich der Taravergütung

für frische und getrocknete Südfrüchte (Nummer 25. h. 1. und 25. h. 2. c.) in doppelter Umschließung nach-
stehende Bestimmungen zu treffen:

1. Gehen Südfrüchte in inneren Umschließungen ein, so kann, wenn diese inneren Um-
schließungen in Säckchen oder Bällchen bestehen, für dieselben eine zusätzliche Tara von
2 pCt., und wenn sie in Schachteln, Körbchen oder Kistchen bestehen, eine zusätzliche Tara-
von 10 péCt. neben der tarifmäßigen Tara für die äußere Umschließung bewilligt werden.

2. Gehen Südfrüchte in Säckchen, Bällchen, Schachteln, Körbchen oder Kistchen ohne äußere
Umschließung ein, so ist für erstere nur die sogenannte zusätzliche Tara von 2 beziehungs-
weise 10 pCt. zu gewähren, ebenso darf

3. auch in denjenigen Fällen, in welchen die äußere Umschließung der Südfrüchte vor der
Verwiegung entfernt wird, sofern nicht Nettoverwiegung eintritt, für die oben bezeichneten

inneren Umschließungen nicht die tarifmäßige, sondern nur die zusätzliche Tara gewährt
werden.

4. Auf Südfrüchte, welche in durchgeschnittenen (halben) Fässern eingehen, findet die tarif-
mäßige Faßtara Anwendung.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 22. v. M. u. J. beschlossen,

die Fortführung des bei den Ausgangsämtern geführten Annotations-Registers über den Durch-
gangsverkehr mit den Fahrposten einzustellen und die zollamtliche Abfertigung darauf zu be-
schränken, daß die zum Ausgange gestellten Poststücke mit den Inhaltserklärungen beziehungs-
weise Revisionsnoten verglichen und letztere nach erfolgtem Ausgange der Stücke abgestempelt und
gesammelt werden.

Auf Grund der Bestimmung im Artikel 36 der Verfassung des Deutschen Reichs ist nach Vernehmung des

Ausschusses des Bundesraths für Zoll- und Steuerwesen
der Königlich preußische Geheime Regierungsrath Keller-Holl zu Luxemburg der Königlichen
Regierung zu Sigmaringen, dem Königlich württembergischen Steuer-Kollegium zu Stuttgart
und der Großherzoglich badischen Zolldirektion zu Karlsruhe als Reichsbevollmächtigter für Zölle
und Steuern mit dem Wohnsitze in Karlsruhe und der Reichsbevollmächtigte Königlich preußische
Geheime Regierungsrath von Lessing zu Karlsruhe in gleich er Eigenschaft der Königlich sächsi-
schen Zoll= und Steuerdirektion zu Dresden

beigeordnet worden. "6

4*
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Dem Kaiserlichen Nebenzollamt Il. Audun-le-Tiche, Hauptamtsbezirk Diedenhofen, ist die Ermächtigung
zur Ausfertigung und Erledigung von Uebergangsscheinen für Branntwein ertheilt worden.

5. Militär--Wesen.

Bekanntmachung.
Auf Grund der Vorschriften im § 9 Nummer 2 des Gesetzes über die Naturalleistungen für die bewaffnete

Macht im Frieden vom 13. Februar 1875 (Reichs-Gesetzblatt Seite 52) ist der Betrag der für die Natural-

verpflegung zu gewährenden Vergütung für das Jahr 1876 dahin festgestellt worden, daß an Vergütung
für Mann und Tag zu gewähren ist

mit Brot ohne Brot
a) für volle Tageskosft 380 Pfennige, 65 Pfennige,
b) für Mittagskost .40 - 35
c) für Abendkost. . . . 25 - 20 -

d) für Morgenkost. . . . 15 — 10 OD

Berlin, den 11. Januar 1876.

Das Reichskanzler-Amt.
Eck.

6. Marine und Schifffahrt.

Die Königlich griechische Regierung hat die gegen Ankünfte aus Syrien angeordnete Quarantaine
wieder aufgehoben (Central-Blatt für 1875 Seite 448).

Bestimmung über die Anerkennung der in chilenischen Schiffspapieren enthaltenen Vermessungs.
angaben in deutschen Häfen").

Vom 11. Januar 1876.

Nachdem von dem Deutschen Reich mit der Republik Chile eine Vereinbarung wegen gegenseitiger
Anerkennung der nach dem neuen Schiffsvermessungsverfahren bewirkten Vermessungen getroffen worden ist,
sind für die auf Grund der chilenischen Schiffsvermessungsordnung vom 20. November 1874 vermessenen,
der chilenischen Handelsmarine angehörigen Schiffe, die in deren Zertifikaten enthaltenen Angaben über den
Nettoraumgehalt in den deutschen Häfen ohne Nachvermessung als giltig anzuerkennen.

Berlin, den 11. Januar 1876.

In Papenburg wird mit der nächsten Seesteuermanns-Prüfung am 3. k. Mts. begon nen werden.

– — — - — —.—.

*) Vergl. Central Blatt Jahrg. 1873 Seite 163 und 316, Jahrg. 1374 S. 323, Jahrg. 1875 S. 324 und 688.



7. Post-Wesen.

—.—

Mit Genehmigung des Herrn Reichskanzlers werden die nachfolgenden Bestimmungen des zu St. Peters-

burg abgeschlossenen internationalen Telegraphen-Vertrages von jetzt ab auch auf den Telegraphenverkehr
innerhalb des Deutschen Reichs Anwendung finden.

1. Der Aufgeber eines Privattelegramms kann die beschleunigte Beförderung erlangen, wenn
er das Wort: „Dringend“ oder das Zeichen „/).“ vor die Adresse setzt und die dreifache Gebühr

eines gewöhnlichen Telegrammes von gleicher Länge für dieselbe Beförderungsstrecke hinterlegt. Das Tele-
gramm wird dann vor den übrigen Privattelegrammen befördert.

2. Die Adresse eines Telegrammes kann in einer verabredeten oder abgekürzten Form
niedergeschrieben werden. Die Vergünstigung, sich ein Telegramm mit derartiger Adresse zustellen zu lassen,
ist von einer Vereinbarung zwischen dem Adressaten und dem Telegraphenamt seines Wohnorts abhängig.
Für die Hinterlegung einer abgekürzten Adresse bei einem Telegraphenamt ist eine Gebühr von 30 Mark für
das Kalenderjahr im voraus zu entrichten.

Die Vergünstigung erlischt, falls die Verabredung nicht verlängert wird, mit dem Ablaufe des
31. Dezember des Jahres, in welchem die Gebühr entrichtet worden ist.

3. Die größte Länge eines Wortes ist auf 15 Buchstaben nach dem Morse-Alphabet festgesetzt. Der
Ueberschuß, immer bis zu 15 Buchstaben, wird für je ein Wort gezählt.

Berlin, den 1. Januar 1876.

Der General-Postmeister.

Abänderungen der Postordnung vom 18. Dezember 1874.

Auf Grund der Vorschrift im 8. 50. des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reichs vom 28. Ok—

tober 1871 wird die Postordnung vom 18. Dezember 1874 in folgenden Punkten abgeändert:
1. Im §. 5.: „Mehrere Packete zu einer Begleitadresse“ betreffend, erhält der erste Satz im Absatz 1.

folgende Fassung:
Mehr als drei Packete dürfen nicht zu einer Begleitadresse gehören.

2. Im §. 21.: „durch Eilboten zu bestellende Sendungen“ betreffend, erhält der erste Satz im Ab-
satz VII. folgende Fassung: .

VII. Für die Eilbestellung von Postsendungen sind zu entrichten:
a) Bei gewöhnlichen und bei eingeschriebenen Briefen, Postkarten, Druck-

sachen und Waarenproben, sowie bei Vorschußbriefen:
1. wenn die Bestellung im Ortsbestellbezirke der Postanstalt erfolgt, für jede Sendung

25 Pf.; "
2. 2 die Bestellung im Landbestellbezirke der Postanstalt erfolgt, für jede Sendung

und für jedes Kilometer 15 Pf., im Ganzen jedoch nicht unter 75 Pf. für jede

Bestellung.
3. Derselbe Absatz erhält am Schlusse folgenden Zusatz: 6

Höhere Vergütungen für die Eilbestellung von Postsendungen nach dem Landbestellbezirke
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dürfen nur in den Füllen erhoben werden,
zur Verfügung steht, der die Leistung zum tarifmäßigen Satze übernimmt.

4. In demselben Paragraphen erhält der Absatz VIII. folgende Fassung:
VIII. Die Gebühr für die Eilbestellung kann vorausbezahlt oder deren Zahlung dem Adressaten

überlassen werden.

entstandenen Bestellgebühr haften.
5. Am Schlusse desselben Paragraphen tritt als neuer Absatz hinzu:

X. Verweigert der Adressat die Zahlung der Bestellgebühr,
wohl behändigt, wenn er, unter Rückgabe des Briefumschlags und schriftlicher Anerkennung
der Zahlungsverweigerung, den Absender bezeichnet.
die Kosten eingezogen.

Berlin, den 2. Januar 1876.

Der Reichskanzler.
v. Bismarck.

wenn der

Ueber sicht

Bestimmungs-Postanstalt niemand

In allen Fällen muß jedoch der Absender für die Berichtigung der

so wird ihm die Sendung gleich-

Von dem letzteren werden alsdann

über die während des 4. Vierteljahres 1875 im deutschen Reichspostgebiete eingerichteten und auf-

gehobenen Postanstalten.
—

Ortsbezeichnung.
Eigenschaft

der

Postanstalt.
Ober-Postdirektions-Bezirk.

Aachen 3. (am Kölnthor).
Arnsdorf i. Sachs.
Berlin W. 50. (Kaiserhof).
Berlin O. 51. (Kl. Andreasstr.).

Beutnitz.
Blockwinkel.

Bremen 6. (am Buntenthorsteinwege).
Buchthal.
Charlottenhof, Kr. Görlitz.
Düsseldorf-Oberbilk.
Falkstädt.
Göhren i. d. Nied.-Laus.
Gondek.
Grebenau.

Großbothen.
Heuckenwalde.
Hoheneiche.
Krzanowitz.
Lenka.

Lintorf, Kr. Düsseldorf.
Milkowo.

Mühlbock.

A.

I
I

——

Post-Amt III.
do.
do.

Post-Amt I.
Post-Agentur.

do.

Post-Amt III.
Post-Agentur.

do.

Post-Amt llI.
do.

Post-Agentur.
Post-Amt III.

Post-Agentur.
Post-Amt III.
Post-Agentur.
Post-Amt III.
Post-Agentur.

do

do.
do.
do.

Eingerichtete Postanstalten.

 35

Aachen.
Dresden.

Berlin.
do.

Frankfurt, Oder.
do.

Bremen.

Frankfurt, Oder.
Liegnitz.
Düsseldorf.
Posen.
Franksurt, Oder.
Posen.
Darmstadt.
Leipzig.
Halle a. Saale.

Cassel.
Oppeln.
Posen.
Düsseldorf.
Bromberg.
Frankfurt, Oder.
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i Eigenschaft
Ortsbezeichnung. 8 a af Ober-Postdirektions-Bezirk.

# Postanstalt.

Mulda. Post-Amt III. Dresden.
Nenndorf i. Anh. Post-Agentur. Magdeburg.
Nußloch. do. Carlsruhe.
Nordenhamm. Post-Amt IIl. Oldenburg.
Pleschen, Bahnhof. do. Posen.
Prust. Post-Agentur. Bromberg.
Rundewiese. do. Danzig.
Schillgallen. do. Gumbinnen.
Steinwärder b. Hamburg. Post-Amt III. Hamburg.
Wellersdorf. Post-Agentur. Frankfurt, Oder.
Wikischken. do. . Gumbinnen.

B. Aufgehobene Postanstalten.

Alt Strunz. Post-Agentur. Posen.
Dombronken. Post-Expedition. Gumbinnen.
Fischbach i. Sachsen. do. Dresden.
Friedenau i. d. Neum. Post-Agentur. Frankfurt, Oder.
Kleschowen. do. Gumbinnen.
Krummenweg. Post-Expedition. Düsseldorf.
Ludwigsdorf, R.-B. Oppeln. Post-Agentur. Oppeln.
Opatow. · do. Posen.

Staykowo. Post-Expedition. Posen.
Untereisenbach. Post-Agentur. Constanz.

Die römische Zahl in Spalte 2 bezeichnet die Klasse zu der das betr. Postamt gehört.

Am 10. d. Mts. wird der Betrieb auf der Bahnstrecke Herne-Bismark-Schalke der zurBergisch-Märkischen
Eisenbahn gehörigen Emscherthalbahn mit den Stationen Bismark und Herne für den Güterverkehr in
Wagenladungen eröffnet werden. Die Bahn schließt in Herne und Schalke an die bereits dem Betriebe über-
gebenen Strecken der Emscherthalbahn an. Die Länge der Bahnstrecke Essen-Bismark-Herne beträgt
22,o5 Kilometer.

Eisenbahn-Wesen.

Berlin W., den 8. Januar 1876.

Das Reichs-Eisenbahn-Amt.

Maybach.



9. Konsulat-Wesen.

Seine Majestät der Kaiser und König haben im Namen des Deutschen Reichs den Kaufmann William

Barnard in Frontera de Tabasco (Mexico) zum Vize-Konsul des Deutschen Reichs zu ernennen geruht.

Der Konsul des Deutschen Reichs Weber in Georgetown (British Guiana) hat den Kaufmann T. H. Ca-
meron in Neu-Amsterdam (Berbice) an Stelle des zurückgetretenen Kaufmanns D. E. Seon zum Konsu=

lar-Agenten bestellt.

Den Konsul des Deutschen Reichs in Santamarta (Columbien) C. H. Simmonds, sowie

dem Kaiserlichen Konsul Ad. Bartning in Mazatlan und
dem Vize-Konsul H. Cantzler in Stockholm

ist die nachgesuchte Entlassung aus dem Konsulatsdienste ertheilt worden.

Dem zum General-Konsul ernannten portugiesischen Konsul Raphael Eisenmann in Berlin ist Namens

des Deutschen Reichs das Exequatur ertheilt worden.

Berlin, Carl Heymanns Verlag. — Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin.
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